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Brixen, den 12.02.2019

Betrifft: Absichtserklärung – „dichiarazione d’intento“

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 12. Februar 2015 haben sich die Bestimmungen hinsichtlich der Absichtserklärung,
der sogenannten „dichiarazione d’intento“, geändert.
So muss seit oben genanntem Datum der Aussteller der Absichtserklärung eine
telematische Meldung an die Agentur der Einnahmen versenden. Im Gegenzug dazu,
müssen all jene die eine Absichtserklärung erhalten haben, die entsprechenden
Angaben in der MwSt.-Jahreserklärung machen.

Deshalb möchten wir unsere Kunden ersuchen uns eine Kopie aller im Jahr 2018
erhaltenen Absichtserklärungen mit Übermittlungsprotokoll innerhalb 20.02.2019
zukommen  zu  lassen.  Die  Angaben  müssen  in  jedem  Fall  gemacht  werden,  egal  ob
Rechnungen an die entsprechende Firma gestellt wurde oder nicht.

Sollten wir innerhalb des genannten Zeitraums keine Rückmeldung erhalten, so gehen
wir automatisch davon aus, dass keine Absichtserklärungen vorliegen.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen
Psaier Geier Partner

An unsere Kunden


